
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/7/2 3Ob428/52,
2Ob520/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1952

Norm

ABGB §586

AußStrG §66

Rechtssatz

Aus der Bestimmung, daß nach § 586 eine Partei die eidliche Vernehmung der Zeugen eines mündlichen Testamentes

verlangen kann, ergibt sich weder die Verp9ichtung des Gerichtes, alle voraussichtlichen gesetzlichen Erben zu

verständigen, noch deren Berechtigung, eine Zustellung der Einantwortungsurkunde zu begehren oder diese nach

formeller Rechtskraft anzufechten (selbst für den Fall der Nichtigkeit der Einantwortungsurkunde nicht), wenn sie sich

vor Rechtskraft der Einantwortung nicht am Verlassenschaftsverfahren beteiligt haben.
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